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Nachhaltige Beseitigung von Benachteiligungen für Menschen mit Behinderungen

Menschen werden in Österreich aufgrund ihrer Behinderung noch immer in vielen Lebensbereichen benachteiligt. Wir SozialdemokratInnen wollen daher eine Erweiterung des Gleichheitsgrundsatzes der Österreichischen Bundesverfassung um ein Benachteiligungsverbot behinderter Menschen und ein sogenanntes Gleichstellungsgesetz, das die Gleichstellung – also Gleichberechtigung und Chancengleichheit – behinderter Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zum Inhalt haben soll. 

Wir wollen erreichen, dass

· der Zugang zu Dienstleistungen (Arztpraxen, Geschäfte...) barrierefrei ermöglicht wird,

· öffentliche Verkehrsmittel ohne Schwierigkeiten benutzt werden können,

· das gesamte Bildungssystem für Menschen mit Behinderungen zugänglich ist,

· der Zugang zum Arbeitsmarkt und die Karrierechancen für Menschen mit Behinderungen verbessert werden,

· im Gesundheitssystem die Bedürfnisse der Behinderten stärker berücksichtigt werden,

· der Zugang zu mobiler Betreuung, kurzfristiger stationärer Behandlung sowie zur medizinischen Rehabilitation gewährleistet wird,

· die Gebärdensprache als offizielle Sprache anerkannt wird,

· insgesamt die rechtlichen Möglichkeiten zur Bekämpfung von Benachteiligungen verbessert werden.

Bildungssystem ist größter Stolperstein für behinderte Menschen

Der größte Stolperstein den die Regierung für behinderte Menschen auslegt ist das Bildungssystem. So antwortet Ministerin Gehrer auf eine Anfrage, bei der ich herausarbeiten wollte, wie die Ressourcen im Bildungssystem für behinderte Menschen aufgeteilt sind:

"Für den Bereich der Bundesschulen kann festgehalten werden, dass seit dem Schuljahr 1999/00 der Integration und Betreuung von behinderten SchülerInnen an Bundesschulen durch die Zurverfügungstellung eines eigenen bundesweiten Werteinheiten-Kontingents in der Höhe von 300 WE Rechnung getragen wird. (....) Dieses Kontingent wurde in den vergangenen Jahren nicht gekürzt und steht auch im Schuljahr 2002/03 wieder in voller Höhe zur Verfügung".

Das sind 15 Lehrer für alle österreichischen Bundesschulen!!!!!

(1 Lehrer/in hat 20 Werteinheiten oder Stunden zu unterrichten. Wobei die Werteinheiten vom Bildungsministerium vorgegeben sind.)

Es bestätigt sich wieder einmal, dass Ministerin Gehrer von Integration im Bildungsbereich wie schon oft auch öffentlich dargelegt, nicht viel hält.

Schnittstelle Bildung zur Berufsausbildung

Speziell der Bereich Bildung ist für Personen mit Minderung der Erwerbsfähigkeit sehr wichtig, denn ohne adäquate Ausbildung ist es sehr schwer am sogenannten „ersten Arbeitsmarkt“ eine Chance zu haben. Es sind in diesem Bereich speziell Maßnahmen für Jugendliche und für Personen, die im Laufe ihres Lebens mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit konfrontiert wurden, zu setzen. 

Für Jugendliche ist es notwendig, bereits nach Absolvierung der Pflichtschule mittels einer „Clearingstelle“ abzuklären, welchen Berufsweg sie gehen können bzw. möchten. Spezifische Fähigkeiten sollen gefördert werden, um sie auf eine Arbeitsstelle im „ersten Arbeitsmarkt“ vorzubereiten. Es sollte eine personenzentrierte Ausbildung mit einer begleitenden Arbeitsassistenz bzw. Mentoring oder Coaching angestrebt werden. Weiters ist Bedacht darauf zu legen, dass die Jugendlichen im Rahmen von Vorbereitungskursen bzw. Lehrgängen oder in Form einer „Vorlehre“ auf die Ausbildung vorbereitet werden. Speziell die „Vorlehre“ hat gezeigt, dass dies eine adäquate Form ist, um auf die Bedürfnisse der Jugendlichen näher einzugehen, und sie ist wichtig, um einen positiven Lehrabschluss zu ermöglichen. 

Bessere Vorbereitung 

Aber auch bei Jugendlichen mit Teilleistungsschwächen, die Tätigkeiten am niedrigqualifizierten Hilfsarbeitsmarkt anstreben, sind professionelle Begleitmaßnahmen notwendig, um eine nachhaltige Integration zu ermöglichen. Das Ziel ist die Integration am Regelarbeitsmarkt. Dies ist der Garant für ein erfolgreiches Berufsleben, denn die ersten Schritte sind entscheidend für den späteren Lebensweg. 

Weiters ist es wichtig, Betriebe über die Aufnahme von MitarbeiterInnen mit Minderung der Erwerbsfähigkeit zu informieren, die Aufnahme speziell zu fördern, und die Aufklärungsarbeit zu forcieren. Auch sind Projekte zu fördern, die speziell als Bindeglied zwischen Arbeitssuchenden und Betrieben fungieren beispielsweise in Form von Mentoring, Arbeitsassistenz usw.

Freie Werknutzung ist wichtig 

Eine weitere diskriminierende Bestimmung soll – nach dem Willen der blau-schwarzen Regierung im neuen Urheberrechtsgesetz Eingang finden. Hier muss bis zum Ende des Jahres eine europäische Richtlinie umgesetzt werden. 

Diese Richtlinie lässt aber den einzelnen Staaten Spielräume. Österreich hat sich trotz zahlreicher Informationen der zuständigen Behörden für einen rigorosen Weg entschieden, der die Bedürfnislagen von behinderten Menschen gänzlich ausklammert. Benachteiligung von behinderten Menschen kann durch die Digitalisierung von Medien gestoppt werden. Ein wichtiger Aspekt bei der gesellschaftlichen Teilhabe von behinderten Menschen. 

Durch den Entwurf zum Urheberrechtsgesetz wird die freie Werknutzung eingeschränkt, die gerade für behinderte Menschen wesentlich ist. In der Richtlinie bleibt es den Staaten freigestellt, ob sie für behinderte Menschen freie Werknutzung festlegen oder nicht. Auch hier handelt die blau/schwarze Bundesregierung gegen behinderte Menschen.

Die Anfragebeantwortung einer Anfrage von Mag. Christine Lapp durch Justizminister Böhmdorfer zeigt allerdings einen Erfolg: Die freie Werknutzung wird erweitert. Zum anderen bleibt die Forderung, dass die Herstellung von Vervielfältigungstücken für behinderte Menschen unentgeltlich erlaubt werden soll, aufrecht.

Rechnungshof bestätigt: Behindertenmilliarde ist gar keine

Die Beschäftigungsoffensive wurde mit einer Milliarde Schilling veranschlagt, ausgegeben wurde im ersten Jahr nur eine halbe Milliarde Schilling und im zweiten Jahr nur 50,87 Mio. € (700 Mio. Schilling).

So bemängelt auch der Bericht des Rechnungshofes: "Entgegen den erwähnten Ministerratsbeschlüssen und abweichend vom Konzept des BMSG standen die Mittel der "Behindertenmilliarde" letztlich nicht zur Gänze für beschäftigungspolitische Maßnahmen zur Unterstützung behinderter Menschen zur Verfügung".

Weg mit der Unfallrentenbesteuerung

Seit 1. Jänner 2001 werden Unfallrenten besteuert, das hat dramatische Auswirkungen auf die Betroffenen. Durch diese Invalidensteuer werden den Menschen mit Behinderungen insgesamt 146 Millionen € abgenommen, die aber nicht den behinderten Menschen zugute kommen. Denn die Leistungen der Beschäftigungsoffensive haben 2001 nur 45 Millionen € betragen und 2002 liegen die Projekte bei 65 Millionen €.

Nach wie vor sind wir gegen die Unfallrentenbesteuerung und verlangen die Aufhebung.

Die leeren (?) Versprechungen der ÖVP

Die ÖVP hat in ihrem Wahlprogramm zahlreiche behindertenpolitische Maßnahmen angekündigt, zu deren Umsetzung sie die letzten Jahre die Zeit und die Möglichkeiten gehabt hätte. Ob die nunmehrigen Ankündigungen vor der Nationalratswahl in der kommenden Legislaturperiode ernsthaft von der ÖVP angegangen werden, darauf darf man gespannt sein. Auch nach der Wahl 1999 hat man vergebens auf die Umsetzung der großen Ankündigungen gewartet. 

Am 14. November 2002 hat Maria Rauch-Kallat auf die Frage, warum die ÖVP all’ ihre jetzigen Forderungen trotz langjähriger Regierungsbeteiligung nicht schon bereits umgesetzt habe, zugeben müssen, dass „bisher das Verständnis für die Anliegen behinderter Menschen nicht in dem Ausmaß gegeben gewesen sei, als es sich diese erwarten durften“ (APA409 2002-11-14/13:28).

Die SPÖ wird ganz genau darauf achten, dass die ÖVP ihre Forderungen diesmal auch tatsächlich und rasch verwirklicht. Die Anliegen der behinderten Menschen dürfen nicht für leere Wahlkampfankündigungen missbraucht werden.
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